Muss der Inverkehrbringer von Biozid-Produkten einen Sitz in der EU haben? Was ist erforderlich, wenn der Hersteller (=Inverkehrbringer) seinen Sitz z.B. in der Schweiz hat?

Nach Ablauf aller Übergangsfristen für die Kennzeichnung müssen Biozid-Produkte nun immer gemäß § 24 BiozidG gekennzeichnet sein. Gemäß § 24 (5) Z 2 muss in der Kennzeichnung ein Verantwortlicher mit Sitz im EWR angegeben sein.

Darüber hinaus wird im Beschluss Nr. 1/2010 des mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen eingesetzten Ausschusses festgelegt (Abschnitt III (3)):

„Der Antragsteller gibt seinen Namen oder seinen Handelsnamen und seine Anschrift auf der Kennzeichnung des Biozid-Produkts an. Für die Zwecke des Artikels 8 der Richtlinie 98/8/EG genügt es, wenn der Zulassungsantragsteller ein ständiges Büro in der Europäischen Union oder der Schweiz unterhält. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die zuständigen Behörden die Zulassungen sowie andere Beschlüsse bezüglich der Anwendung dieses Kapitels dem Antragsteller im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei direkt zustellen dürfen.“

